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Die Abgeordneten zum Nationalrat ANSCH08ER, Freundinnen und 

Freunde haben am 10. M§rz 1995 unter der Nr. 719/J an meinen 

Amtsvorg§nger eine schriftliche.parlamentarische Anfrage 

betreffend "Kontakt.e zwischen Polizei und Rechtsextremisten"· 

gerichtet, die folgenden Wortlaut hat: 

"1. Halten Sie Wiens Polizeipr§sidenten noch fOr tragbar? 

2. Schließen Sie aus, daß Wiens Polizeipr§sident 8ögl wußte, 
bei wem er seine Möbel unterbrachte? 

3. W~s wurde im Zuge der Haus~urchsuchung bei der. Firma P., 
neben den Möbeln des Polizeipr§sidenten, noch gefunden? 

4. Wie lautet der Bericht Dber die Hausdurchsuchung in der 
Firma P.? 

5. Von wann bis wann waren die Möbel des Polizeipr§sidenten 
in der Firma pIS gelagert? 

6. Schließen Sie aus, daß es Kontakte zwischen dem Polizei~ 
pr§sidenten und dem polizei bekannten Waffennarr gab oder 
gibt? Wenn ja, warum? 

7. Welche Abteilung Ihres Ressorts ist mit der Untersuchung 
des delikaten Vorfalles befaßt? 

8. Halfen Sie persönlich dieVnrgangsweise des Pol.izei
pr§sidenten fOr vertretbar? 

9. Sind Ihrem Ressort S~lbstanzeigen wegen "Wiederbet§tigung" 
bekannt? Wenn ja, welcher Abteilung gehören die Beamten 
an und wie lautet der Bericht Ober diese Selbstanzeigen?" 
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Diese Anfrage beantworte ich wie folgt: 

Zu Frage 1: 

~ine Beantwortung erDbrigt sich ~ang~ls Aktualit~t. 

Zu den Fragen 2bis5: 

Die Lagerung der MBbeldes frDheren Polize~pr~sidenten von Wien 
~ ~ I , 

betrifft ausschließlich dessen privaten Be'reich und war nicht 

Gegenstand des polizeilichen Einschreiten~, Ich verfDge Dber~ 
. . I.' 

. • • I 

keine näheren dies~eiGglichen Informatione~ und es steht mir auch 
! 

keine We~tung der damit zusammenh~ngenden Umst~nde zu. Ob 

Dr. BÖGL wußte, bei wem er seine MBbel unterbrachte, entzieht 

sich meiner Kenntnis und ist auch dies zum privaten Bereich des 

ehemaligen Polizeipr~sidenten zu z~hlen. 

Die Ha~sdurch~uchung erfolgte im Rahmen eines anh~ngigen 

strafgerichtlichen Verfahrens. Deshalb kann ich darGber keine 

n~herenAuskGnfte erteilen. 

~Zu den Fragen 6 undB: 

Eine Beant~ortung dieser Fragen ist nicht ~Bgli~h,da diese auf 

persBnliche Mutmaßungen abgestellt sind. Fakten in diesem 

Zusammenhang sind mir nicht bekannt geworden. 

Zu Frage 7" 

Eine Beantwortung erDbrigt sich ~nter Hinweis auf meine 

AusfDhrungen zu den Fr~gen2 bis 5. 

Zu Frage 9: 

• Nein. 
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